
Aktuelles III/2022

Rz.

A. Gesetze: Gesetzentwurf
zum Jahressteuergesetz
2022 (vollständiger Sonder-
ausgabenabzug für Alters-
vorsorgeaufwendungen ab
2023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B. BFH-Rechtsprechung: Ein-
künftezurechnung bei sog.
doppelter Treuhand (BFH
v. 4.5.2022 – I R 19/18) . . . . . . 2

C. FG-Rechtsprechung: ver-
deckte Gewinnausschüttung
bei Pensionszusagen an so-
zialversicherungspflichtig
beschäftigte Minderheits-
gesellschafter wegen Über-
versorgung (FG Nürnberg
v. 20.4.2021 – 1 K 186/19) . . 4

Rz.

D. BMF-Schreiben und Sons-
tiges

I. BMF-Schreiben: Zulässig-
keit fondsgebundener
Rückdeckungsversicherun-
gen zur Absicherung von
Unterstützungskassenver-
pflichtungen nach § 4d
EStG (BMF v. 31.8.2022) . . . 6

II. IDW: Anregung einer kurz-
fristigen Änderung der
handelsrechtlichen Abzin-
sungsvorschriften für Pen-
sionsrückstellungen . . . . . . . . . . 8

A. Gesetze: Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2022 (voll-
ständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwen-
dungen ab 2023)

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Jahressteuergesetz 2022
(JStG 2022) wird § 10 Abs. 3 Satz 6 EStG wie folgt gefasst: „Der Prozentsatz
in Satz 4 erhöht sich in den folgenden Kalenderjahren bis zum Kalenderjahr
2022 um je 2 Prozentpunkte je Kalenderjahr; ab dem Kalenderjahr 2023 be-
trägt er 100 Prozent.“

Mit der Neuregelung wird eine im Koalitionsvertrag für die 20. Legislatur-
periode zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD),
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Freien Demokratischen Partei (FDP)
vereinbarte Maßnahme umgesetzt (s. Aktuelles I/2022 Rz. 1), die den voll-
ständigen Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 2
EStG als Sonderausgaben bereits ab dem Jahr 2023 vorsieht.

Die mit dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 begonnene Umstellung der
Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung auf die nachgelagerte Be-
steuerung sieht u.a. eine kontinuierlich ansteigende Steuerfreistellung von Al-
tersvorsorgeaufwendungen iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG vor. Bisher ist gesetz-
lich vorgesehen, dass diese Altersvorsorgeaufwendungen bis zu dem Höchst-
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beitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung (§ 10 Abs. 3 EStG) erst-
mals im Jahr 2025 zu 100 Prozent als Sonderausgaben berücksichtigt werden
können.

Mit der Gesetzesänderung wird der vollständige Sonderausgabenabzug auf
das Jahr 2023 vorgezogen. Damit erhöhen sich die als Sonderausgaben ab-
zugsfähigen Altersvorsorgeaufwendungen iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG im Jahr
2023 um 4 Prozentpunkte und im Jahr 2024 um 2 Prozentpunkte. Das führt
für alle Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden Altersvorsorgeaufwen-
dungen in den Jahren 2023 und 2024 zu einer spürbaren Entlastung.

Die Änderung ist zudem vor dem Hintergrund der grundlegenden Urteile
des Bundesfinanzhofs vom 19.5.20211 erforderlich, da mit dieser Maßnah-
me in einem ersten Schritt dazu beigetragen werden kann, auf langfristige
Sicht eine „doppelte Besteuerung“ von Renten aus der Basisversorgung zu
vermeiden.

Die Änderung des § 10 Abs. 3 Satz 6 EStG ist nach der allgemeinen Anwen-
dungsregelung in § 52 Abs. 1 EStG in der am 1.1.2023 geltenden Fassung erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.

Die Umsetzung im Lohnsteuerabzugsverfahren erfolgt über die Aufhebung
von § 39b Abs. 4 EStG.

B. BFH-Rechtsprechung: Einkünftezurechnung bei sog. doppel-
ter Treuhand (BFH v. 4.5.2022 – I R 19/18)

Im entschiedenen Fall hat sich der I. Senat mit der Frage befasst, ob im Rah-
men von CTA-Gestaltungen bei der sog. doppelten Treuhand (auch) nach
Eintritt des Sicherungsfalls ein steuerrechtlich anzuerkennendes Treuhand-
verhältnis iSd. § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO vorliegen kann.2

Im zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Kläger und Revisionskläger
(Pensionstreuhand, Treuhänder), ein eingetragener Verein (e.V.), gem. § 2
Nr. 1 seiner Satzung den Zweck, „das ihm zu treuen Händen übertragene
Treuhandvermögen der ... AG und deutscher ... Konzerngesellschaften ... zu
halten und zu verwalten". Das Treuhandvermögen wird in der Satzung als
der Teil des Vermögens der Unternehmen definiert, der jeweils zur Siche-
rung der Pensionsverpflichtungen der Unternehmen gegenüber ihren ver-
sorgungsberechtigten Personen, insbesondere Mitarbeitern und deren Hin-
terbliebenen aus Pensionszusagen, dient und dem Verein zu diesem Zweck
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ff) Rechnungszins

(1) Bedeutung

Bei der Berechnung des Barwerts der künftigen Pensionsleistungen und des
Barwerts der Jahresbeträge (künftige Nettoprämien) sind diese abzuzinsen
(vgl. Rz. 546). Die Höhe des Rechnungszinses hat entscheidenden Einfluss
auf die Höhe der errechneten Pensionsrückstellungen. Der Einfluss ist umso
größer, je länger der innerhalb der Pensionsverpflichtung bewertete Zeitraum
ist. Eine errechnete Pensionsrückstellung ist umso kleiner, je größer der ge-
wählte Rechnungszins ist.

Die relative Abweichung bei der Wahl unterschiedlicher Rechnungszinssät-
ze ist darum bei jüngeren Pensionsanwärtern größer als bei älteren Pensions-
anwärtern und im Allgemeinen bei Anwärtern größer als bei laufenden Ren-
ten.

Bei einer Personengesamtheit, die sich regelmäßig aus Pensionsanwartschaf-
ten und laufenden Pensionen zusammensetzt, ist die Höhe der Abweichung
bei der Wahl unterschiedlicher Rechnungszinssätze von der Zusammenset-
zung des Personenbestands abhängig. Dabei darf die Tatsache, dass die Ab-
weichung bei den jungen Anwärtern relativ am größten ist, nicht überbewer-
tet werden, da dieser Personenkreis im Allgemeinenmit den absolut niedrigs-
ten Pensionsrückstellungen zu Buche steht.

frei

(2) Entwicklung

Für die versicherungsmathematische Berechnung der Pensionsrückstellun-
gen war zunächst einMindestrechnungszins von 3,5 % festgelegt (§ 6a EStG
1955). Durch das Steueränderungsgesetz 1960 wurde dieser Mindestrech-
nungszins von 3,5 auf 5,5 % erhöht. Diese Erhöhung galt erstmals für Bilanz-
stichtage nach dem 15.12.1960. Eine weitere Heraufsetzung des Rechnungs-
zinses erfolgte durch das 2. HStruktG442; durch Art. 26 wurde der letzte Satz
in § 6a Abs. 3 EStG dahingehend geändert, dass statt eines Zinssatzes von
5,5 % ein solcher von 6% anzuwenden ist.

§ 6a EStG i.d.F. vor dem BetrAVG legte lediglich einen Mindestrechnungs-
zins fest. Es war also jederzeit möglich, die Pensionsrückstellungen auch mit
einem höheren Zinssatz zu errechnen und durch den Ansatz der daraus resul-
tierenden niedrigeren Pensionsrückstellungen auf die volle Ausschöpfung
der ertragsteuerlichenMöglichkeiten zu verzichten.
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§ 6a EStG i.d.F. des BetrAVG legt nicht mehr einen Mindestrechnungs-
zins443, sondern einen obligatorischen Rechnungszins fest. Das ist in erster
Linie darin begründet, dass man sich bei der Errechnung der Abfindung für
unverfallbare Anwartschaften (§ 3 Abs. 2 BetrAVG) auf die gleichen Rechen-
vorschriften und den gleichen Rechnungszins bezieht. Die Wahl eines höhe-
ren Rechnungszinses würde aber zu geringeren Abfindungsbeträgen führen.

Die Festlegung eines einheitlichen Rechnungszinses ist auch darum notwen-
dig, weil der PSVaG seine Beiträge auf Basis der Teilwerte der unverfallbaren
Anwartschaften und der laufenden Renten bemisst. Die Wahl eines höheren
Rechnungszinses würde hier zu geringeren Beitragszahlungen führen.

Eine rechentechnische Berücksichtigung der vorprogrammierten Erhöhun-
gen bei bezügeabhängigen Zusagen und der notwendigen Anpassungen auf-
grund von § 16 BetrAVGwürde den Ansatz eines niedrigeren Rechnungszin-
ses notwendig machen. Nach R 6a Abs. 19 EStR 2012 können solche Erhö-
hungen nicht berücksichtigt werden, da am Bilanzstichtag weder ihr Aus-
maß noch der Zeitpunkt ihres Eintritts feststehen. Insbesondere auch in die-
sem Zusammenhang hat die Heraufsetzung des Zinssatzes von 5,5 auf 6 % er-
hebliche Kritik gefunden. Der Rechnungszins von 6 % gilt fürWirtschaftsjah-
re, die nach dem 31.12.1981 enden, i.d.R. also ab Bilanzstichtag 31.12.1982.

frei

(3) Ausnahmen

Bezüglich des Rechnungszinses bestand nach In-Kraft-Treten des BetrAVG
lediglich für Berlin eine Ausnahme. Nach dem BerlinFG444 durfte die Pensi-
onsrückstellung mit einem Rechnungszins von 3,5 % gerechnet werden,
wenn der Versorgungsberechtigte im laufendenWirtschaftsjahr bzw. im letz-
ten Jahr vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen mindestens acht
Monate in einer in Berlin (West) gelegenen Betriebsstätte beschäftigt war. Im
Zusammenhang mit der Änderung des Rechnungszinses durch das 2.
HStruktG galt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.1981 endeten, für
Berlin (West) ein Zinssatz von 4 % anstelle von 3,5 %.

Diese reine Berlinförderung wurde durch das Steuerreformgesetz 1990 re-
duziert, indem für Wirtschaftsjahre, die – gem. § 31 Abs. 3 BerlinFG – nach
dem 31.12.1989 enden, ein Rechnungszins von mindestens 5 % anzuwenden
ist. Um zu vermeiden, dass sich die Erhöhung des Rechnungszinses imWirt-
schaftsjahr der Änderung voll auswirkt, wurde auch diesmal wieder – analog
dem Vorgehen bei der Zinsfußerhöhung im Rahmen des 2. HStruktG vom
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22.12.1981445 – eine Übergangsregelung, und zwar in § 31 Abs. 3 BerlinFG,
angeboten, die mit § 52 Abs. 5 EStG (vgl. Rz. 154) identisch ist. Danach war
für den Schluss des letzten vor dem 1.1.1990 endenden Wirtschaftsjahres die
Rückstellung zusätzlich mit einem Rechnungszins von 5 % zu errechnen.
Überstieg die zu diesem Zeitpunkt passivierte Rückstellung den auf Basis von
5 % errechneten Teilwert, konnte in Höhe der Differenz eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden. Diese Rücklage musste für
jede einzelne Pensionsverpflichtung getrennt ermittelt, aber nur in der Sum-
me vorgetragen werden. Sie ist imÜbergangsjahr und den folgenden elfWirt-
schaftsjahren mit mindestens je 1/12 gewinnerhöhend aufzulösen. Eine nach
§ 31 Abs. 9 BerlinFG i.d.F. des 2. HStruktG gebildete Rücklage wird von dieser
Vorschrift nicht beeinträchtigt. Beide Übergangsregelungen wurden durch
das Steueränderungsgesetz 1991 geändert (s.u.).

Durch den Beitritt der fünf neuen Bundesländer ist zugleich auch die Son-
dersituation von Berlin (West) weggefallen und damit die Grundlage des Ber-
linFG verändert worden. Durch das Steueränderungsgesetz 1991 wurde die-
sem Umstand insoweit Rechnung getragen, als für die Betriebe in BerIin
(West) § 13a BerlinFG nur noch für Wirtschaftsjahre bis zum 1.7.1991 An-
wendung findet. Danach fällt diese Vorschrift weg. Im Rahmen einer Über-
gangsregelung ist in § 31 BerlinFG vorgesehen, dass eine steuerfreie Rücklage
in Höhe der Differenz zwischen der Rückstellung zum Schluss des letzten vor
dem 1.7.1991 endendenWirtschaftsjahres und der mit einem Rechnungszins
von 6 % berechneten Sollrückstellung zum gleichen Stichtag gebildet werden
kann; die Rücklage ist gleichmäßig über drei Jahre aufzulösen, das erste Drit-
tel in der Bilanz des ersten nach dem 30.6.1991 endendenWirtschaftsjahres.

Die steuerfreien Rücklagen auf Basis der beiden vorangegangenen Zins-
fußerhöhungen – durch das 2. HStruktG vom 22.12.1981 von 3,5 auf 4 % so-
wie durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25.7.1988 von 4 auf 5 % – sind
ebenfalls in den drei nach dem 30.6.1991 endendenWirtschaftsjahren gleich-
mäßig zu je einem Drittel gewinnerhöhend aufzulösen. Nach Ablauf dieser
Übergangsfrist ist dann für Pensionsrückstellungen in der Bundesrepublik
einheitlich ein Rechnungszinssatz von 6 % zugrunde zu legen.

(4) Erneute Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des seit 1982 gel-
tenden Rechnungszinses

Gegen den fürWirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.1981 enden, unverändert
geltenden Rechnungszins in Höhe von 6 % wurde bereits bei seiner Einfüh-
rung (Erhöhung von 5,5 % auf 6 % durch das 2. HStruktG 1981) Verfassungs-

BAV Lfg. 50 Oktober 2022 Stöckler | 143

I. Bildung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG | Rz. 600 2.

L:/sch/schmidt/loseblat/bav/50_lfg_xml/04_3b2/0111_BAV_02.3d / 09.11.2022 – 14:37:06

445 2. Haushaltsstrukturgesetz v. 22.12.1981, BStBl. I 1982, 235.

598

599

600



beschwerde eingelegt. Das BVerfG446 hat in diesem Kontext festgestellt, dass
die Anhebung des Rechnungszinses als mit demGrundgesetz vereinbar sei.

Auf der Basis eines völlig veränderten Kapitalmarktumfeldes („Niedrigzins-
phase“) gelangt das FG Köln447 zur Überzeugung, dass die im Rahmen einer
bei ihm anhängigen Klage für die Entscheidung des Klageverfahrens maßgeb-
liche Vorschrift des § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG in der im Streitjahr 2015 gelten-
den Fassung insoweit verfassungswidrig ist, als sie einen Rechnungszinsfuß
von 6 % anordnet. Das FG Köln hat deshalb das Verfahren ausgesetzt, um
eine Entscheidung des BVerfG448 einzuholen.

Das BVerfG hatte bereits in seiner Entscheidung v. 28.11.1984 ausgeführt:
„Sollten sich in Zukunft die wirtschaftlichen Verhältnisse so einschneidend
ändern, daß die Grundlage der gesetzgeberischen Entscheidung durch neue,
im Zeitpunkt des Gesetzeserlasses noch nicht abzusehende Entwicklungen
entscheidend in Frage gestellt wird, dann kann der Gesetzgeber von Verfas-
sungs wegen gehalten sein zu überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung
auch unter den veränderten Umständen aufrechtzuerhalten ist ... .“ Die an-
haltende Niedrigzinsphase stellt m.E. eine solche einschneidende, nicht ab-
sehbare Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse dar, so dass die 6 % zwi-
schenzeitlich in die Verfassungswidrigkeit hineingewachsen sein sollten.449

Die nachfolgende Grafik 1450 zeigt den Rückstellungsverlauf für unterschied-
liche Zinssätze (5 %, 5,5 % und 6 %) für eine Festrenten-Zusage für einen
Mann (Alters- und Invaliditätsrente): € 10.000 p.a.; Witwenrente: 60 %;War-
tezeit: 5 Jahre; Eintrittsalter x0: 30; Endalter: 63; Heubeck RT 2018 G.
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448 Verfahren ist beim BVerfG anhängig (Az. 2 BvL 22/17).
449 Zu einer umfassenden Darstellung des Schrifttums vgl. Dommermuth in HHR,

§ 6a EStG Rz. 3 (Juni 2022);Höfer/Veit/Verhuven, Kap. 2 Rz. 511.1 ff.
450 Der Verfasser dankt Robert Florescu, AIA, Aktuar DAV für die nachfolgenden
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Bis zum Alter 66 ist die Rückstellung, die mit einem Rechnungszins von 6 %
ermittelt wurde, mindestens 10 % geringer als die mit einem 5%igen Rech-
nungszins ermittelte Rückstellung. Je länger die Laufzeit, desto größer ist der
Einfluss des Rechnungszinses. So liegt der Unterschied der beiden Rückstel-
lungen imAlter 31 sogar bei 24 %.

frei

(5) Auswirkungen der geänderten biometrischen Rechengrundlagen

Bei den verwendeten Rechengrundlagen „Richttafeln 1998 von Prof. Klaus
Heubeck“ handelt es sich um eine sog. Periodentafel, bei den „Richttafeln
2005 G von Prof. Klaus Heubeck“ sowie bei den „Heubeck-Richttafeln 2018
G“ um sog.Generationentafeln.

Der Unterschied zwischen Perioden- und Generationentafeln besteht in der
Berücksichtigung der künftig zu erwartenden Veränderungen.451 Im Unter-
schied zu Generationentafeln, bei denen die säkularen Sterblichkeitsverbes-
serungen, soweit sie zum Zeitpunkt der Tafelerstellung aus der Vergangen-
heit in die Zukunft projizierbar sind, eingerechnet werden, stellen die Peri-
odentafeln auf einen bestimmten Buchrechnungszeitraum ab, wobei aller-
dings zu erwartende Veränderungen für einen gewissen Zeitraum (ca. 15 Jah-
re) Eingang finden.
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